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Abrechnungen von Laserbehandlungen

1. Berechnungsmöglichkeit Privatpatient GKV-Patient

Neben einer zuschlagsfähigen GOZ-Position kann der Zuschlag nach 
der GOZ-Nr. 0120 berechnet werden. Zuschlag für die Anwendung eines 
Lasers bei den GOZ-Leistungen nach den Nummern  �Wenn eine der aufge-

führten Leistungen 
zuschlagsberechtigten 
GOZ-Leistungen privat 
vereinbart wurde

2410 Wurzelspitzenresektion  22,05 €

3070 Excision 1 2,53 €

3080 Excision 2 8,44 €

3210 Beseitigung Schleimhautbänder 7,87 €

3240 Kleine Vestibulumplastik 30,93 €

4080 Gingivektomie 2,53 €

4090 Lappenoperation Frontzahn 10,12 €

4100 Lappenoperation Seitenzahn 15,47 €

4130 Schleimhauttransplantation 10,12 €

4133 Bindegewebetransplantation 49,49 €

9160 Entfernung unter der Schleimhaut liegenden Materialien 18,56 €

Der Zuschlag wird immer in der Höhe des Einfachsatzes der zugrunde liegenden Gebührenziffer berechnet

2. Berechnungsmöglichkeit Privatpatient GKV-Patient

Neben einer zuschlagsfähigen GOÄ-Position kann der Zuschlag nach  
der GOÄ-Nr. 441 berechnet werden: Zuschlag für die Anwendung eines  
Lasers bei ambulanten operativen Leistungen, je Sitzung bei z. B. folgen-
den für den Zahnarzt zur Berechnung geöffneten GOÄ-Leistungen:

 �Wenn eine der aufge-
führten Leistungen 
zuschlagsberechtigten 
GOZ-Leistungen privat 
vereinbart wurde

GOÄ 2381 Einfache Hautlappenplastik 21,97 €

GOÄ 2382 Schwierige Hautlappenplastik 43,07 €

GOÄ 2675 Partielle Vestibulumplastik 49,54 €

GOÄ 2676 Totale Mundbodenplastik 67,49 €

GOÄ 2677 Submuköse Vestibulumplastik 40,80 €

Der Zuschlag wird immer in der Höhe des Einfachsatzes der zugrunde liegenden Gebührenziffer berechnet

Stand 2015, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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3. Berechnungsmöglichkeit Privatpatient GKV-Patient

Anhebung des Steigerungsfaktors bei nicht nach GOZ 010 oder GOÄ 441 
zuschlagsberechtigten Leistungen aufgrund der verfahrenstechnischen 
Besonderheit zur Qualitätsverbesserung (oder ggf. auch Vereinbarung 
der Gebührenhöhe nach GOZ § 2 [1] für einen Faktor oberhalb des  
3,5 -fachen Satzes) z. B bei 
GOZ 9010 Insertion eines Implantates 
GOZ 4130 Gewinnung eines Schleimhauttransplantates

 �Wenn eine nicht im 
BEMA enthaltene oder 
durch Richtlinien GKV 
ausgeschlossene Leis-
tung  vereinbart wurde 
(z. B. Implantation oder 
Rezessionsdeckung im 
Rahmen einer Parodon-
talbeandung)

4. Berechnungsmöglichkeit Privatpatient GKV-Patient

Einsatz des Lasers nicht als behandlungsunterstützende Maßnahme, 
sondern als stelbstständige Leistung, 
z. B. für 
- Sterilisation von Zahnfleischtaschen 
- Sterilisation von Wurzelkanälen 
- Desinfektion von Wunden 
- Dentinflächenentkeimung usw.

�Wenn es sich um eine 
nicht in der GOZ oder 
im geöffneten Abschnitt 
der GOÄ enthaltene 
selbstständige Leistung 
handelt

�Wenn es sich um eine 
nicht im BEMA enthal-
tene, selbstständige 
Leistung handelt

Wird - wie oben beschrieben - eine selbstständige zahnärztliche Leistung 
unter Verwendung eines Lasers erbracht, kann die Berechnung gemäß   
§ 6 Abs. 1 GOZ analog erfolgen. Welche nach Art, Kosten- und Zeitaufwand 
gleichwertige Leistung aus der GOZ bzw. GOÄ als „Analog-Leistung“  heran-
gezogen wird, liegt im Ermessen des Zahnarztes.

Erfolgt der Einsatz des Lasers als selbstständige Leistung im Rahmen von 
medizinisch nicht notwendigen Leistungen (z.B. zur Narbenkorrektur) ist 
eine Vereinbarung nach § 2 (3)  als Verlangensleistung vor Behandlungsbe-
ginn erforderlich.

Stand 2015, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




